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I.

Das Merkblatt für die Bauüberwachung von Ingenieurbauten 
(M-BÜ-ING) wurde zuletzt durch das ARS Nr. 12/2022 vom 01.06.2022 
mit dem Stand 2022/01 fortgeschrieben.

„Wesentliche Änderungen im M-BÜ-ING" gegenüber der letzten Fas
sung sind der Anlage 2 zu entnehmen.
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Die dazugehörigen pdf-Dateien stehen demnächst zum kostenlosen . 
Download auf der Internetseite der BASt (www.bast.de) unter dem Pfad 
„Ingenieurbauwerke/Regelwerke" zur Verfügung.

II.

Inhaltlich werden folgende Teile fortgeschrieben:

4-1 Stahlbau, Stahlverbundbau - Stahlbau
8-5 Weitere Bauwerke - Wellstahlbauwerke

Die neue Gliederung ist der „Übersicht über den Stand des M-BÜ-ING - 
Ausgabe 2023/12“ (Anlage 1) zu entnehmen.

III.

Ich bitte die Obersten Straßenbaubehörden der Länder, das ARS einzu
führen und mir eine Kopie ihrer Einführungserlasse zu übersenden. Ich 
empfehle, das ARS auch für die Straßenkategorien nach Landesrecht ein
zuführen.

Die Einführungserlasse bitte ich an das Referat StB 24 
(ref-stb24(a)bmdv.bund.de) zu senden.

Hiermit führe ich das ARS für die Autobahn GmbH des Bundes ein.
Gegenüber der Gesellschaft wird dieses ARS mit Bekanntgabe inhaltlich 
wirksam.

IV.

Mein Allgemeines Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr. 12/2022 vom 
01.06.2022 - StB 24/7192.70/33-3678789 - hebe ich hiermit auf.

Anlagen: 1. Übersicht über den Stand des M-BÜ-ING
- Ausgabe 2023/12

2. Wesentliche Änderungen im M-BÜ-ING
- Ausgabe 2023/12
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